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§ 25 EisbG Genehmigungspflichtige
Rechtsakte

 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

§ 25.

Die Veräußerung oder Verpachtung einer ö0entlichen Eisenbahn oder von Teilen einer ö0entlichen Eisenbahn, die

sonstige Überlassung des ganzen oder eines Teiles des Betriebes einer ö0entlichen Eisenbahn oder von Teilen einer

ö0entlichen Eisenbahn sowie die sonstige Überlassung des ganzen oder eines Teiles der Abwicklung des Verkehrs auf

einer ö0entlichen Eisenbahn oder auf Teilen einer ö0entlichen Eisenbahn bedarf bei sonstiger Nichtigkeit dieser

Rechtsakte der Genehmigung der Behörde; sie ist zu erteilen, wenn öffentliche Interessen nicht entgegenstehen.
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